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Die Ministerin für Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 

Silke G or i ß e n 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Ina Br a nd es 

Der Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten , 
Interna tion ales sowie Medien und 

Chef der Staatskanzlei 

Natha nael Li m i n s k i 

- GV. NRW. 2023 S . 316 
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20323 

Gesetz 
z~r Anpassung der Lehrkräftebesoldung sowie zur 
Anderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

Der Landtag ha t das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird : 

Gesetz 
zµ,r Anpassung der Lehrkräftebesoldung sowie zur 
Anderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften 

Vom 30. Mai 2023 

20320 

Artikel 1 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14 . Juni 2016 (GV. 
NRW. S . 310 , ber. S . 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. November 2022 (GV. NRW. S . 968) geä n
dert worden ist , wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a ) Nach der Anga be zu § 91 w ird fo lgend e Anga be 
eingefügt : 

,,§ 91a Zulage fü r Lehr kräfte in Ämtern der Besol
dungsgruppe A 12 mit schulform- oder schulstu
fenbezogenen Lehramtsbefä higungen für die P r i
marstufe und für die Sekundarstufe I" 

b) Nach der Angabe zu Anlage 18 wird folgende An
gabe angefügt: 

„Anlage 19: Ämterübersicht zur Zulage nach 
§ 91a" 

2. Nach § 91 wird folgender § 91a eingefügt: 

,,§ 91a 
Zulage für Lehrkräfte in Ämtern der 

Besoldungsgruppe A 12 mit schulform- oder 
schulstufenbezogenen Lehramtsbefähigungen für die 

Primarstufe und für die Sekundarstufe I 

(1) Beamtinnen und Beamte als Lehr kräfte in Ämtern 
der Besoldungsgr uppe A 12 mit der Befähigung für 
ein schulform- oder schulstufenbezogenes Lehramt 
für d ie Primarstufe oder die Sekunda rstufe I (An
lage 19 zu diesem Gesetz), di e nach den besonderen 
fac hgesetzlichen Regelungen des Lehrerausbildungs
rechts erworben worden ist , erhalten im Zeitra um 
vom 1. November 2022 bis zum 31. Juli 2026 ei ne 
stufenweise a ufwachsende Zulage. 

(2 ) Die Zulage nach Absatz 1 beträgt 

1. im Zeitra um vom 1. November 2022 bis zum 
31. Juli 2023 115,00 Euro mona tli ch , 

2. im Zeitra um vom 1. August 2023 bi s zum 31. Juli 
2024 230,00 Euro mona tlich, 

3. im Zei traum vom 1. August 2024 bis zum 31. Juli 
2025 345,00 Euro monatlich und 

4. im Zeitra um vom 1. August 2025 bis zum 31. Juli 
2026 460 ,00 Euro mona tlich . 

Sie nimmt nicht an den regelmäßigen Anpassungen 
der Besoldung nach § 16 teil. 

(3) Die Zulage ist ruhegehaltfähig , wenn bei Eintritt 
oder Versetzung in den Ruhestand kein Anspruch a uf 
eine erdiente Versorgung der Beamtin oder des Beam
ten mindestens aus einem Amt der Besoldungsgruppe 
A 13 besteht. Die Zulage ist in Höhe des Betrags ruhe
gehaltfähig, den die Beamtin oder der Beamte im 
Zeitpunkt des Eintritts oder der Versetzung in den 
Ruhestand nach Absa tz 2 erha lten hat oder erh alten 
hä tte." 

3. In der Anlage 5 (Künftig wegfall ende (kw) Ämter) 
werden d ie Gliederungseinheiten „A 12" bis „A 16" 
wie folgt gefasst: 

„A 12 

Lehrerin , Lehrer 
- an allgemeinbildenden Schulen , soweit nicht ander

weitig eingereiht - 1> 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehra mt der Primar

stufe be i entsprechender Verwendung - 1
> 

Lehrerin , Lehrer 
- mi t der Befähigu ng fü r das Lehramt der Sekundar

stufe I bei entsprechender Verwendung - 1>2>3> 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befä higung für das Lehramt der P rimar

stufe und die Sekund arstufe I bei entsprechender 
Verwend ung - 1>3> 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehramt für die Se

kundarstufe I und d ie Sekundarstufe II bei ent
sprechender Verwendung - 1> 3) 4

> 

1> Als Einstiegsamt . 
21 Lehrerinnen und Lehrer mit der Befähigung für ein 
Lehramt der Sekund arstufe I erhalten, solange sie 
an Realschulen , an Gymnasien , an Zweigen dieser 
beiden Schulformen oder an schulformuna bhä ngigen 
Gesamtschulen oder schulformuna bhängigen Orien
tierungsstufen verwendet werden, eine nicht ruhe
gehaltfä hige Stellenzulage in Höhe des jeweiligen 
Unterschiedsbet rages zum Grundgehalt der Besol
dungsgruppe A 13, wenn ihnen eine solche bereits a m 
31. Mai 1990 nach § 77 Absatz 2 des Bundesbesol
dungsgesetzes in der am 31. Dezember 1983 geltenden 
Fassung zugestanden ha t. Die Zulage nach § 91a ist 
auf die S tellenzulage nach Sa tz 1 a nzurechnen. 
3

> Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 13. 
4) Soweit ni cht im Am t der Studienrä tin oder des Stu
dienrats. 

A 13 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befähigung fü r das Lehra mt der Sekundar

stufe I bei entsprechender Verwendung - 1
> 

- mit der Befähigung für das Lehra mt der Sekunda r
stufe I a ls Fachleiterin oder Fachl eiter in der Leh 
rerfortbildung auf Bezirksebene - 2

> 

- mit der Befähigung für das Lehra mt für Sonder
pädagogik als Fachleiterin oder Fachleiter in der 
Lehrerfortbildung a uf Bezirksebene - 2> 

- mit der Lehramtsbefähigung für die Primarstufe 
und di e Sekunda rstufe I bei überwiegender Verwen
dung in der Sekundarstufe I - 3

> 

- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekund ar
stufe I und die Sekundarstufe II be i entsprechender 
Verwend ung - 3H> 

Rea I sch ullehreri n, Realschullehrer 
- mi t der Befähigung für das Lehramt a n Realschulen 

bei einer dieser Befähigung entsprechenden Ver
wendung - 5

> 
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Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer 5> 

Studienrätin, Studienrat 
- als Lehrerin oder Lehrer für Fremdsprachen an ei

ner Fachhochschule oder in einem Fachhochschul
studiengang an einer Universität -

- als Lehrerin oder Lehrer für Medienpädagogik an 
einer Fachhochschule oder in einem Fachhochschul
studiengang an einer Universität -

- mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundar
stufe II bei entsprechender Verwendung -

- mit der Lehra mtsbefähigung für die Sekundarstufe 
I und die Sekundarstufe II bei Verwendung a n be
ruflichen Schulen oder a n Schulen mit dem Bil
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch
schulreife - 6> 

- mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt a n Son
derschulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik 
bei entsprechender Verwendung - 7> 

1
> Für dieses Amt dürfen höchstens 40 Prozent der 

Planstellen für stufenbezogen ausgebildete planmä
ßige „Lehrerinnen" und „Lehrer" in der Sekundar
stufe I (Klassen 5 bis 10) , davon an Hauptschulen 
höchstens 10 Prozent der für diese Beamtinnen und 
Beamten vorgesehenen Stellen, ausgewiesen werden. 
Der Amtsinhaberin oder dem Amtsinhaber kann bei 
Übertragung der Funktion der Schulleitung, der stän
di gen Vertreterin oder des stä ndigen Vertreters der 
Schulleitung oder der Zweiten Konrektorin oder des 
Zweiten Konrektors die entsprechende Amtsbezeich
nung verliehen werden . 
2> Erhält eine ruhegehaltfähige Stellenzulage nach An
lage 15 . 
3> Für dieses Amt dürfen höchstens 40 Prozent der 
Pla nstellen für die gena nnten Lehrerinnen und Leh
rer, davon im Hauptschulbereich oder in entsprechen
den schulischen Bildungsgängen höchstens 10 Prozent 
der dort für diese Lehrerinnen und Lehrer vorgesehe
nen Planstellen , a usgewiesen werden. 
4> Soweit nicht im Amt der Studienrätin oder des Stu
dienrats. 
5> Als Einstiegsamt. 
6

> Für dieses Amt dürfen höchstens 33 Prozent der 
Pla nstellen für die Sekundarstufe I an Gesamtschulen 
ausgewiesen werden. 
7l Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 15. 

A 14 

Oberstudienrätin, Oberstudienrat 
- als Lehrerin oder Lehrer für Medienpädagogik a n 

einer Fachhochschule oder in einem Fachhochschul
studiengang an einer Universität -

- mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien , 
mit der Befähigung für das Lehramt an Gymnasien 
und Gesamtschulen und mit den Lehramtsbefähi
gungen für die Sekundarstufe I und die Sekundar
stufe II (Doppelbefähigung) - bei Verwendung an 
einer Sekundarschule - 1> 

- mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundar
stufe II bei entsprechender Verwendung -

- mit der Lehramtsbefähigung für die Sekundar
stufe I und die Sekundarstufe II bei Verwendung an 
beruflichen Schulen oder an Schulen mit dem Bil
dungsgang zum Erwerb der allgemeinen Hoch
schulreife - 2> 

- mit zusätzlicher Prüfung für das Lehramt an Son
derschulen oder das Lehramt für Sonderpädagogik 
bei entsprechender Verwendung - 3> 

1
> Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes darf di e 

Zahl der Planstellen gemäß Anlage 1 Fußnote 14) zu 
Besoldungsgruppe A 13 nicht überschritten werden. 
2i Durch die Inanspruchnahme dieses Amtes darf die 
Zahl der Planstellen gemäß Fußnote 6) zur Besol
dungsgruppe A 13 kw nicht überschritten werden. 
3l Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 15 . 

A 15 

Kanzlerin , Kanzler 
- einer Fachhochschule - (soweit nicht in den Besol

dungsgruppen A 16, B 2) 

- einer Kunsthochschule -

A 16 

Kanzlerin , Kanzler 
der Deutschen Sporthochschule Köln -

- einer Fachhochschule - (soweit nicht in den Besol
dungsgruppen A 15 , B 2)" 

4. In der Anlage 14 (Amtszulagen und Strukturzulage) 
werden in der Tabelle „Amtszulagen" die Zeile 11 
„nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 
223,68" und die Zeile 16 „nach Fußnote 1 zur Besol
dungsgruppe A 15 kw 223 ,68 " aufgehoben . 

5. Die Anlage 15 (Stellenzulagen und andere Zulagen) 
wird wie folgt geändert: 

a) Die Zeile 2 der Tabelle „nach Fußnote 5 zur Besol
dungsgruppe A 12 kw 78 ,61" wird a ufgehoben. 

b) In der neuen Zeile 2 der Tabelle wird nach den 
Wörtern „nach Fußnote 2" die Angabe „und 7" ge
strichen . 

c) Die neue Zeile 3 der Tabelle „nach Fußnote 6 zur 
Besoldungsgruppe A 13 kw 48 ,45" wird a ufgeho
ben. 

d) In der neuen Zeile 3 der Tabelle wird die Angabe 
,, 9" durch die Angabe „7" ersetzt . 

e) Die neue Zeile 4 der Tabelle „nach Fußnote 1 zur 
Besoldungsgruppe A 14 kw (ruhegehaltfä hige Stel
lenzulage) 78 ,61" wird aufgehoben. 

f) In der neuen Zeile 4 der Tabelle wird nach den 
Wörtern „nach Fußnote" die Angabe „4" durch die 
Angabe „3" ersetzt. 

6. Der Anlage 18 (Regionaler Ergä nzungszuschlag) wird 
die Anlage 19 (Amterübersicht zur Zulage nach § 91a) 
aus dem Anhang 1 zu diesem Gesetz angefügt. 

20320 
Artikel 2 

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Die Anlage 15 des Landesbesoldungsgesetzes, das zuletzt 
durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, er
hält di e aus dem Anhang 2 zu diesem Gesetz ersichtliche 
Fassung. 

20320 
Artikel 3 

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz , das zuletzt durch Artikel 2 
dieses Gesetzes geändert worden ist , wird wie folgt geän
dert: 
1. § 76 Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,, (2) Anspruch auf Anwärtersonderzuschläge besteht 
nur, wenn die Anwärterin oder der Anwärter 
1. unmittelbar nach Bestehen der Laufbahnprüfung 

insgesamt für mindestens fünf Jahre 

a ) als Beamtin oder Beamter im öffentlichen 
Dienst (§ 31) in der Laufbahn verbleibt, für 
welche die Befähigung erworben wurde, 

b) in derselben Laufbahn in ein neues Beamten
verhältnis im öffentlichen Dienst (§ 31) eintritt 
oder 

c) nachweislich im eigenen Namen durch oder 
aufgrund eines Gesetzes übertragene hoheitli
che Aufgaben wahrnimmt, die der erworbenen 
Befähigung entsprechen oder bei einer natürli
chen oder juristischen Person des Privatrechts, 
die durch oder aufgrund eines Gesetzes hoheit
liche Aufgaben in eigenem Namen wahrnimmt, 
eine Tätigkeit in einem Beschäftigungsverhält
nis aufnimmt, die der erworbenen Laufbahnbe
fä higung entspricht oder 
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2. wegen nicht schuldhaften Nichtbestehens der 
Laufbahnprüfung ausscheidet." 

2. Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie 
folgt geändert: 

a) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 8" 
werden die Wörter „Hauptwerkmeisterin, Ha upt
werkmeister" durch die Wörter „H a u p t w e r k 
m e i s t e r i n, H a u p t w e r k m e i s t e r" 
ersetzt. 

b) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe 
A 12" werden die Wörter „Sportlehrerin , Sport
lehrer - an einer allgemeinbildenden Schule, an 
einem Berufskolleg oder an einer Förderschule -" 
gestrichen. 

c) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 13 " 
wird wie folgt geändert: 

aa) Nach den Wörtern ,,- an einer Justizvollzugs
anstalt - " wird die Angabe „6>" eingefü gt. 

bb) Nach den Wörtern ,, - einer Realschule mit bis 
zu 180 Schülerinnen und Schülern - 41" werden 
ein Absatz und die Wörter „Rektorin, Rektor 
- als Fachdienstleitung im Pädagogischen 
Dienst im Justizvollzug - 4>" eingefügt. 

cc) Nach den Wörtern „Studienrätin, Studienrat" 
werden ein Absatz und die Wörter ,,- an Fach
hochschulen - " eingefügt. 

dd) In der Fußnote 11 werden nach dem Wort „Ge
richten" das Komma und das Wort „Notariate" 
gestrichen. 

d) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe 
A 14" werden ersetzt: 

aa) Nach dem Wort „Oberstudienrat" werden die 
Wörter,,- mit der Befähigung für das Lehramt 
an Gymnasien und Gesamtschulen " durch 
di e Wörter 

- an Fachhochschulen -

- im Hochschuldienst - ", 

bb) nach dem Wort „Berufskollegs - " die Wörter 
,,- im Hochschuldienst-" durch die Wörter ,, 
mit der Befähigung für das Lehramt an Gym
nasien und Gesamtschulen - ", 

cc) in der Fußnote 6 die Wörter „das Lehramt der 
Sekundarstufe I, für das Lehramt an der Real
schule, für das Lehramt an Sonderschulen 
oder für das Lehramt für Sonderpädagogik" 
durch die Wörter „ein schulform- oder schul
stufenbezogenes Lehramt für die Sekundar
stufe I oder für ein sonderpädagogisches Lehr
amt" und 

dd) in der Fußnote 8 die Wörter „das Lehramt an 
der Realschule" durch die Wörter „ein schul
form - oder schulstufen bezogenes Lehramt für 
die Sekundarstufe I". 

e) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 15" 
wird wie folgt geä ndert: 

aa) Nach dem Wort „D i r e k t o r" werden die 
Wörter „Direktorin , Direktor" durch die Wör
ter „Direktorin , Direktor eines Zentrums für 
schulpraktische Lehrerausbildung" ersetzt so
wie vor den Wörtern „für Lehrämter der Lauf
bahngruppe 2, erstes Einstiegsamt" und „mit 
mindestens einem Seminar" jeweils die Wörter 
,,eines Zentrums für schulpraktische Lehrer
ausbildung" gestrichen. 

bb) Es werden ersetzt: 

aaa) In der Fußnote 5 die Wörter „das Lehr
amt am Gymnasium oder" durch die 
Wörter „ein schulform- oder schulstufen
bezogenes Lehramt", 

bbb) in der Fußnote 10 die Wörter „das Lehr
amt an der Realschule" durch die Wörter 
,,ein schulform- oder schulstufenbezoge
nes Lehramt für die Sekundarstufe I" 
und 

ccc) in der Fußnote 16 die Wörter „das Lehr
amt an Gymnasien und Gesamtschulen 
oder Berufskollegs" durch die Wörter 
,,ein schulform- oder schulstufenbezoge
nes Lehramt für die Sekundarstufe II ". 

f) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 16" 
wird wie folgt geändert: 

aa) Nach dem Wort „D i r e k t o r" werden die 
Wörter „Leitende Direktorin , Leitender Direk
tor" durch die Wörter „Leitende Direktorin, 
Leitender Direktor eines Zentrums für schul
praktische Lehrera usbildung" ersetzt sowie 
vor den Wörtern „mit mindestens einem Semi
nar" die Wörter „eines Zentrums für schul
praktische Lehrerausbildung" gestrichen. 

bb) In der Fußnote 8 werden das Komma und die 
Wörter „für das Lehramt an Gymnasien und 
Gesamtschulen oder Berufskollegs" durch die 
Wörter „und mit der Befähigung für ein schul
form- oder schulstufenbezogenes Lehramt für 
die Sekundarstufe II" ersetzt. 

3. Die Anlage 2 (Landesbesoldungsordnung B) wird wie 
folgt geändert: 

a) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 3" 
wird wie folgt geändert : 

aa) Die Wörter „Abteilungsdirektorin und Vertre
terin, Abteilungsdirektor und Vertreter der Di
rektorin oder des Direktors des Landesbetrie
bes Straßenbau NRW", ,, Direktorin, Direktor 
des Instituts für Landes- und Stadtentwick
lungsforschung und Bauwesen" und „Leiterin, 
Leiter des Rechenzentrums der Finanzverwal
tung" werden gestrichen. 

bb) Nach den Wörtern „Landesinstituts für " wer
den die Wörter „Arbeitsschutz und" eingefügt. 

cc) Die Wörter „Ständige Vertreterin , Ständiger 
Vertreter der Direktorin oder des Direktors 
des Landesbetriebes Straßenbau" werden ge
strichen. 

b) In der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe B 4" 
werden nach den Wörtern „vorhanden ist - 5>" ein 
Absatz und die Wörter „Leiterin , Leiter des Re
chenzentrums der Finanzverwaltung" und nach 
den Wörtern „Verbandsvorsteherin, Verbandsvor
steher des Landesverbandes Lippe "I" ein Absatz 
und die Wörter „Vizepräsidentin, Vizepräsident des 
Landesbetriebs Information und Technik " einge
fügt . 

4. In der Anlage 3 (Landesbesoldungsordnung R) wird 
die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe R 3" wie 
folgt geändert: 

a) Nach den Wörtern ,, - als Abteilungsleitung bei 
einer Staatsanwaltschaft bei einem Oberlandes
gericht - " wird die Angabe „ 5>" eingefügt. 

b) Nach der Fußnote 4 wird folgende Fußnote 5 ange
fügt: 

,, 5> Erhält als die ständige Vertretung einer Gene
ralstaatsanwältin oder eines Generalstaatsanwalts 
der Besoldungsgruppe R 6 eine Amtszulage nach 
Anlage 14." 

5. In der Anlage 14 (Amtszulagen und Strukturzulage) 
wird in der Tabelle „Amtszulagen" in Zeile 23 nach 
den Wörtern „nach Fußnote 3" die Angabe „und 5" 
eingefügt . 

20320 

Artikel 4 

Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 3 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt ge
ändert: 

1. In der Inhaltübersicht wird nach der Angabe zu § 64 
folgende Angabe eingefügt: 
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,,§ 64a Zulage für Notfallsanitäterinnen und Notfall
sanitäter". 

2. Nach§ 64 wird folgender§ 64a eingefügt: 

,,§ 64a 
Zulage für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter 

(1) Beamtinnen und Beamte des feuerwehrtechni
schen Dienstes, die eine Erlaubnis zur Führung der 
Berufsbezeichnung „Notfallsanitäterin" oder „Not
fallsanitäter " besitzen, erhalten eine Zulage. Die 
Zulage wird gewährt je 24-Stunden-Schicht, in der 
die Notfallsanitäterin oder der Notfallsanitä ter im 
Rettungsdienst oder als Leitstellendisponentin oder 
Leitstellendisponent eingesetzt ist. 

(2) Die Zulage beträgt 20,00 Euro je 24-Stunden
Schicht. Bei ei ner Schicht von weniger als 24 Stunden 
wird die Zulage anteilig gewährt. 

(3) Die Zulage nimmt an den regelmäßigen Anpas
sungen der Besoldung nach § 16 nicht teil. Die Zulage 
ist widerruflich und nicht ruhegehaltfähig." 

20320 

Artikel 5 
Änderung der Erschwerniszulagenverordnung 

Auf Grund des § 65 Satz 1 in Verbindung mit § 92 
Absatz 1 Nummer 2 des Landesbesoldungsgesetzes vom 
14. Juni 2016 (GV. NRW. S . 310, ber. S. 642), von denen 
§ 92 Absatz 1 Nummer 2 durch Artikel 5 Nummer 16 des 
Gesetzes vom 7. April 2017 (GV. NRW. S. 414) geändert 
worden ist, wird verordnet: 

Im 2. Abschnitt der Erschwerniszulagenverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Dezember 1998 
(BGBl. I S. 3498) , die zuletzt durch Verordnung vom 
10. Mai 2022 (GV. NRW. S. 730) geändert worden ist, wird 
der 7. Titel aufgehoben . 

20323 

Artikel 6 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310 , ber. S . 642) , das zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. März 2022 (GV. NRW. S. 389) ge
ändert worden ist, wird wie fo lgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird di e Angabe zur Anlage 
durch folgende Angaben ersetzt: 

,,A nlage 1 (Unfallausgleich nach § 41 Absatz 1) 

Anlage 2 (Zuschläge nach den §§ 59 bis 61)" 

2. In § 27 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Bundes
versorgungsgesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S . 21)" 
durch die Wörter „Sozialgesetzbuch Vierzehntes 
Buch - Soziale Entschädigung - vom 12. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2652)" ersetzt. 

3. § 41 Absatz 1 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst: 

„Liegt infolge eines Dienstunfalles ein Grad der 
Schädigungsfolgen von mindestens 25 lä nger als 
sechs Monate vor, so erhält die oder der Verletzte, so
lange dieser Zustand andauert, neben den Dienstbe
zügen , den Anwärterbezügen oder dem Ruhegehalt 
einen Unfallausgleich. Die Höhe des Unfallaus
gleichs ergibt sich a us der Anlage 1 zu di esem Ge
setz." 

4. In § 59 Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Anlage" 
durch die Wörter „Anlage 2 zu diesem Gesetz" er
setzt. 

5. In § 59 Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „A nlage" 
durch die Wörter „Anlage 2 zu diesem Gesetz" er
setzt . 

6. In § 60 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Anlage" 
durch die Wörter „Anlage 2 zu diesem Gesetz" er
setzt. 

7. In § 61 Absatz 2 Sa tz 1 wird das Wort „Anlage" 
durch die Wörter „Anlage 2 zu diesem Gesetz" er
setzt. 

8. In § 61 Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Anlage" 
durch die Wörter „Anlage 2 zu diesem Gesetz" er
setzt. 

9. In § 66 Absatz 4 Satz 2 werden die Wörter „Grund
rente nach dem Bundesversorgungsgesetz" durch die 
Wörter „ein e mona tliche Entschädigungszahlung 
nach dem Sozialgesetzbuch Vierzehntes Buch" er
setzt . 

10 . In § 68 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 werden jeweils 
die Wörter „der Mindestgrundrente" durch die Wör
ter „des Unfallausgleichs" und die Wörter „nach 
§ 31 des Bundesversorgungsgesetzes" durch die Wör
ter ,,, der nach § 41 Absatz 1 bei einem Schädigungs
grad von 25 gewährt wird ," ersetzt. 

11. In § 85 Absa tz 4 Satz 2 wird das Wort „A nwendung" 
durch die Wörter „unter der Maßgab e Anwendung, 
dass sich die Höhe des Unfallausgleichs entspre
chend aus § 41 dieses Gesetzes ergibt" ersetzt . 

12. Die Anlage wird Anlage 2 und in der Anlage wird 
nach dem Wort „Anlage" die Angabe „2" eingefügt. 

13 . Vor der neuen Anlage 2 (Zuschläge nach den §§ 59 
bis 61) wird die Anlage 1 (Unfallausgleich nach § 41 
Absatz 1) au s dem Anhang 3 zu diesem Gesetz ein
gefü gt . 
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Artikel 7 
Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz, das zuletzt durch Artikel 4 
dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert : 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu§ 91a wird gestrichen. 

b) Die Anga be zu Anlage 19 wird gestrichen. 

2. § 91a wird aufgehoben. 

3. Die Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung A) wird wie 
folgt geändert: 

a) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 12" 
wird wie folgt geändert : 

aa) Die Wörter „L ehrerin, Lehrer 

- mit der Befä higung für das Lehramt a n 
Grundschulen - 1i 5J 

- mit der Befähigung für das Lehramt an 
Ha upt- , Real- , Sekundar- und Gesamt
schulen - 11 51 

- mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grund-, Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge
samtschulen - n 51" 

werden gestrichen. 

bb) Die Fußnote 5 wird aufgehoben. 

b) Die Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 13" 
wird wie folgt geändert: 

aa) Die Wörter „Lehrerin, Lehrer 

- mit der Befähigung für das Lehramt fü r 
sonderpädagogische Förderung - 61 

- mit der Befähigung für das Lehramt für 
Sonderpädagogik - 6l 

- mit der Befähigung für das Lehramt an 
Grundschulen - 71 

- mit der Befähigung für das Lehramt an 
Ha upt-, Real-, Sekunda r- und Gesamtschu
len - 7J 

- mit der Befähigung für das Lehra mt an 
Grund- , Haupt- und Realschulen und den 
entsprechenden Jahrgangsstufen der Ge
samtschulen - 7l" 

werden durch die Wörter „Lehrerin , Lehrer 
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- mit der Befähigung für ein schulform- oder 
schulstufenbezogenes Lehramt an einer all
gemeinbildenden Schule, soweit nicht an
derweitig eingereiht - 6> 

- mit der Befähigung für ein sonderpädagogi
sches Lehramt - fi) 

- im Pädagogischen Dienst im Justi zvoll
zug - 6)" er setzt. 

bb) Nach den Wörtern „Oberamtsanwältin , Ober
amtsanwalt" wird die Angabe „8>" durch die 
Angabe ,,7>"ersetzt. 

cc) Die Wörter „Oberlehrerin , Oberlehrer - an ei
ner Justizvollzugsanstalt - " werden gestrichen. 

dd) Es werden ersetzt: 

aaa) Nach den Wörtern „R ä t i n , R a t " die 
Anga be „9> 10> 11 >" durch die Angabe „8> "l 

10)", 

bbb) nach den Wörtern „vier Jahrgangsstufen 
- " die Angabe "l" d urch die Angab e 11 >" 
und '' '' 

ccc) nach der Angabe „A ufgaben -" die An
gabe „ 12> 13>" durch die Angabe „ 11> "l" , 

ddd) nach der Angabe „Sekundarschule-" die 
Angabe „ 12>" durch die Angabe „ 111 " und 

eee) nach den Wörtern „Gymnasien und Ge
samtschulen -" die Anga be 141 " durch 
die Angabe ,, "'>". " 

ee) Fußnote 7 wird aufgehoben. 

ff) Die Fußnoten 8 bis 14 werden die Fußnoten 7 
bis 13 . 

4 . Die Anlage 5 (Künftig wegfallend e (kw) Ämter) wird 
wie folgt geändert: 

a ) Die Gliederungseinheit „A 12 " wird a ufgehoben. 

b) Die Gliederungseinheit „A 13" wird wie folgt ge
fasst: 

„A 13 

Studienrätin, Studienrat 
- als Lehrerin oder Lehrer für Fremdsprachen an 

einer Fachhochschule oder in einem Fachhoch
schulstudiengang an einer Universität -

- als Lehrerin oder Lehrer für Medienpädagogik 
a n einer Fachhochschule oder in einem Fach
hochschulstudiengang an einer Universität -

- mit der Befähigung für das Lehramt der 
Sekundarstufe II bei entsprechender Verwen
dung -

- mit der Lehramtsbefä higung für die Sekundar
stufe I und die Sekundarstufe II bei Verwendung 
an beruflichen Schulen oder a n Schulen mit dem 
Bildungsgang zum Erwerb der allgemeinen 
Hochschulre ife - 1> 

Überleitungsii bersicht 

1. Bisheriges Amt der Besoldungsgruppe A 12 der Anlage l 
(Landesbesoldungsordnung A) des Landesbesoldungsgesetzes in 
der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigu ng für das Lehramt a n Grundschu len - 1151 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehramt a n Ha upt- , Rea l- , Sekundar-

und Gesa mtschu len - '"' 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehramt a n Grund- , Haupt- und 

Rea lschulen und den entsprechenden Ja hrgangsstuJen der 
Gesamtschulen - " ''' -

- mit zusä tzlicher Prüfung für das Lehramt an 
Sonderschulen oder das Lehramt fü r Sonderpä
dagogik bei entsprechender Verwendu ng - 2> 

1> Für dieses Amt dürfen höchstens 33 Prozent der 
Planstellen für die Sekundarstufe I an Gesamt
sc hulen ausgewiesen werden . 

2> Erhält eine Stellenzulage nach Anlage 15." 

c) In der Gliederungseinheit „A 14" wird in der Fuß
note 1 di e Angabe „14)" durch die Angabe „13)" 
und in der Fußnote 2 die Angabe „6)" durch die 
Angabe „l) " ersetzt. 

5. In der Anlage 14 (Amtszulagen und Strukturzulage) 
werden in der ersten Tabelle „Amtszulagen" ersetzt: 

a) in der Zeile 9 die Wörter „Fußnote 8, 10 und 11 zur 
Besoldungsgruppe A 13" durch die Wörter „Fuß
note 7, 9 und 10 zur Besoldungsgruppe A 13" und 

b) in der Zeile 10 die Wörter „Fußnote 12 zur Besol
dungsgruppe A 13" durch die Wörter „Fußnote 11 
zur Besoldungsgruppe A 13". 

6. Die Anlage 15 (Stellenzulagen und a ndere Zulagen) 
wird wie folgt geändert: 

a) Die Zeile 2 der Tabelle „nach Fußnote 2 zur Besol
dungsgruppe A 13 kw 78 ,61" wird a ufgehoben . 

b) In der neuen Zeile 2 der Ta belle werden die Wörter 
,, nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw" 
durch die Wörter „Fußnote 2 zur Besoldungs
gruppe A 13 kw" ersetzt. 

7. Die Anlage 19 wird aufgehoben. 
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Artike l 8 

Gesetz zur Ü berleitung von Lehrkräften in Ämter der 
Besoldungsgruppe A 13 

§ 1 

Ü berle itung von Lehrkrä ften der Besoldungsgruppe A 12 
in e in Amt der Besoldungsgruppe A 13 

(1) Di am 1. August 2026 als _Lehrkräfte vorhandenen 
Beamtinnen und Beamten in Amtern der Besoldungs
gruppe A 12 der Anlage 1 (Landes besoldungsordnung 
A) und der Anlage 5 (Künftig wegfallende (kw) Amter) 
des Landesbesoldungsgesetzes vo m 14 . Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310 , ber. S. 642) in der a m 31. Juli 2026 gelten
den Fassung mit einer Lehra mtsbefähigung für ein 
schulform- oder schulstufenbezogenes Lehra mt für d ie 
P r imarstufe oder für die Sekundarstufe I , die nach den 
besonderen fac hgesetzlichen Regelungen des Lehrer
a usbildungsrechts erworben worden ist , werden in ein 
Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Anlage 1 (Landes
besoldungsordnung A) des Landesbesoldungsgesetzes 
in der ab dem 1. August 2026 ge ltenden Fassung über
gele ite t und in ei ne entsprechend e Pla nstelle einge
wiesen. 

(2) Die Überleitung __ nach Absatz 1 erfolgt nach Maßga be 
der nachstehenden Ubersicht: 

Kün ftiges Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Anlage 1 
(Landesbesoldungsordnung A) des Landesbesoldungsgesetzes in 
der ab 1. Augus t 2026 ge lt enden Fassung 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befä higung für ein schul fo rm-

oder schul stufenbezogenes Lehra mt a n einer a llgemeinbildenden 
Schule, soweit nicht a nderweitig eingereiht - '' 

Lehrerin , Lehrer 
- mit d er Befähigung für ein schui{orm-

oder schulstufenbezogenes Lehra mt a n e iner a llgemeinbildenden 
Schu le, soweit ni cht anderweitig e ingereiht - "' 

Lehrerin, Lehrer 
- mit d er Befähigung Iür ei n schuHorm-

oder schulstufenbezogenes Lehra mt an einer allgemeinb ildenden 
Schu le, soweit ni cht a nderweitig eingereiht - ,;1 
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2. Bisheriges Ami der Beso ldu_ngsgru1>pe A 12 der Anlage 5 
(Künftig wegfallende (kw) Amter) des Landesbesoldungsgesetzes in 
der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung 

Lehrerin , Lehrer 
- an a llgemeinb ildenden Schulen , soweit nicht a nderweitig 

eingereiht - 11 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehramt der Prima rstufe be i 

entsprechender Verwendung - 11 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei 

entsprechender Verwendu ng - 11 21 " 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähi gung für das Lehramt der Prima rstufe und di e 

Sekundarstufe I bei entsp rechender Verwendung - 1131 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähi gung für das Lehramt für die Sekundarstufe T und 

di e Sekunda rstufe II bei entsprechender Verwendung - 11 '" 41 

§2 

Weitere Überleitungsregelungen 

(1) Die am 1. August 2026 als _Lehrkräfte vorhandenen 
Beamtinnen und Beamten in Amtern der Besoldungs
gruppe A 13 mit schulform- oder schulstufenbezogenen 
Lehramtsbefähigungen für die Primarstufe oder für die 
Sekundarstufe I sowie mit Lehra mtsbefähigungen fü r 

Überleilungsübersicht 

1. Bisheriges Ami der Besoldungsgruppe A 13 der Anlage l 
(Landesbeso ldungsordnung A) des Landesbesoldungsgesetzes in 
der am 31. Juli 2026 geltenden Fassung 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehra mt für sonderpädagogische 

Förderung - 61 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehra mt für Sonderpädagogik - 61 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung fü r das Lehra mt an Grundschul en - 71 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befä higung für das Lehra mt a n Haupt- , Rea l- , Sekunda r-

und Gesamtschulen - 71 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähi gung für das Lehra mt a n Grund-, Haupt- und Re-

a lschulen und den entsprechenden Jahrgangsslufen der Gesamt-
schulen - 71 

Oberlehrerin , Oberl ehrer 
- an einer Justi zvollzugsansta lt -

2. Bisheriges Ami der Beso ldungsgruppe A 13 der An lage 5 
(Künftig wegfa ll ende (kw) Amler) des Landesbesoldungsgesetzes in 
der am 31. Juli 2026 gellenden Fassung 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befä higung für das Lehra mt der Sekundarstufe I bei 

entsprechender Verwendung - 11 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe 1 

a ls Fachleiterin oder Fachleiter in der Lehrerfortbildung a uf 
Bez irksebene - 21 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für das Lehramt fü r Sonderpädagogik 

a ls Fachleiterin oder Fachleiter in der Lehrerfo rtbildung a uf 
Bezirksebene - 21 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Lehramtsbefähigu ng für di e Primarstufe und die 

Sekundarstufe I bei überwiegender Verwendung in der 
Sekundarstufe 1 - 31 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Lehramtsbefähigung für di e Sekundarstufe I und di e 

Sekundarstufe II bei entsprechender Venvendung - 314> 

Realschul lehrerin , Real schullehrer 
- mit der Befähigung für das Lehra mt an Rea lschulen bei einer 

dieser Befähigung entsprechenden Verwendung - " 

Sonderschullehrerin, Sonderschullehrer " 

Künftiges Amt der Besoldungsgruppe A 13 der Anlage 1 
(Landesbesoldungsordnung A) des Landesbesoldungsgesetzes in 
der ab 1. August 2026 geltenden Fassung 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befä higung fü r ein schulform-

oder schulstu fenbezogenes Lehramt a n einer a llgemeinbilde nden 
Schule, soweit nicht anderweitig eingereiht - " 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für ein schul for m-

oder schul stufenbezogenes Lehramt a n einer a llgemeinbi ldenden 
Schule, soweit nicht anderweitig einge reiht - 61 

Lehrerin , Lehrer 
- mi t der Befä higung für ein schul fo rm-

oder schulstufenbezogenes Lehra mt a n einer allgemeinbildenden 
Schule, soweit ni cht anderweitig eingereiht - 61 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für ein schul form -

oder schulstufenbezogenes Lehramt a n einer allgemeinb ildenden 
Schule, soweit ni cht a nderweit ig eingereiht - 61 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähi gung für ein schulform- oder schul stufenbezogenes 

Lehra mt a n einer all gemeinbildenden Schule, soweit ni cht 
a nderweitig eingereiht - '' 

ein sonderpädagogisches Lehramt, die na ch den beson
deren fachgesetzlichen Regelungen des Lehrerausbil
dungsrechts erworben worden sind , sowie die Oberlehre
rinnen und Oberlehrer an einer Justizvollzugsanstalt 
werden in ein Amt der Besoldungsgruppe A 13 mit einer 
anderen Amtsbezeichnung übergeleitet. 

(2) Die Überleitung__nach Absatz 1 erfolgt nach Maßgabe 
der nachstehenden Ubersicht: 

Künftiges Ami der Besoldungsgruppe A 13 der Anlage 1 
(Landesbesoldungsordnung A) des Landesbeso ldungsgesetzes in 
der ab 1. August 202 6 geltenden Fassung 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befä higung für ein sonderpädagogisches Lehra mt -" 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehra mt -" 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für ein schulform-

oder schul stufenbezogenes Lehramt a n einer a llgemein bildenden 
Schule, soweit nicht anderweitig eingereiht - 61 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befä higung für ein schulform-

oder schulslufenbezogenes Lehra mt a n einer a llgemein bildenden 
Schule, soweit nicht anderweitig eingereiht - 61 

Leh rerin , Lehrer 
- mit der Befä higung für ein schul fonn -

oder schulstufenbezogenes Lehra mt a n einer a ll gemeinbildenden 
Schule, soweit nicht a nderweitig eingereiht - 61 

Lehr erin , Lehrer 
- im Pädagogischen Dienst im Justi zvoll zug - 61 

Künftiges Ami der Besoldungsgruppe A 13 der Anlage 1 
(Landesbesoldungsordnung A) des Landesbesoldungsgesetzes in 
der ab 1. Augus t 2026 ge ltenden Fassung 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befä higung für ein schulfonn-

oder schulstufenbezogenes Lehramt a n einer a ll gemeinbildenden 
Schule, soweit ni cht a nderweitig eingereiht - 61 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befähigung für ein schulform-

oder schu lstu fe nbezogenes Lehra mt a n einer a llgemeinbildenden 
Schule, soweit nicht anderweitig eingereiht - 61 

Lehrerin , Lehrer 
- mi t der Befähigung fü r ein sonderpädagogisches Lehramt - 6 ' 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für ein schulfo rm-

oder schulstufenbezogenes Lehra mt a n einer a llgemeinbildenden 
Schule, soweit nicht anderweitig eingereiht - 61 

Lehrerin, Lehrer 
- mit der Befähigung für ein schulform-

oder schulstufenbezogenes Lehra mt a n einer allgemeinbildenden 
Schule, soweit ni cht anderweitig eingereiht - 61 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für ein schulform-

oder schulstufenbezogenes Lehramt a n einer a llgemeinbildenden 
Schule, soweit nicht a nderweitig eingereiht - •1 

Lehrerin , Lehrer 
- mit der Befähigung für ein sonderpädagogisches Lehramt - 61 
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§3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2026 in Kraft. Es tritt 
mit Ablauf des 31. Dezember 2026 außer Kraft. 

Artikel 9 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 bis 6 
mit Wirkung vom 1. November 2022 in Kraft. 

(2) Artikel 2 tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 in 
Kraft. 

(3) Artikel 3 tritt am 1. Juli 2023 in Kraft. 

(4) Die Artikel 4 und 5 treten am 1. August 2023 in Kraft. 

(5) Artikel 6 tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Juli 
2023 in Kraft. Artikel 6 Nummer 2 und 9 tritt am 1. Ja 
nuar 2024 in Kraft. 

(6) Die Artikel 7 und 8 treten am 1. August 2026 in Kraft. 

Düsseldorf, den 30. Mai 2023 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Wirtschaft, Industri e, 
Klimaschutz und Energie 

Mona N e u b a u r 

Der Minister der Finanzen 

Dr. Marcus O p t e n d r e n k 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister für Arbeit , 
Gesundheit und Soziales 

Herbert R e u 1 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Dorothee F e 11 e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Digitalisierung 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Dr. Benjamin L i m b a c h 

Der Minister für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 

Oliver Kr i s c h e r 
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Anhang 1 
(zu Artikel 1 Nummer 6) 

Anlage 19 

Ämterübersicht zur Zulage nach§ 91 a 

(1) Ämter der Lehrkräfte der Besoldungsgruppe A 12 der Anlage 1 (Landesbesoldungsordnung 
A): 

1. Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grundschulen - 1 l 5l 

2. Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Haupt- , Real- , Sekundar- und 
Gesamtschulen - 1 l 5) 

3. Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen 
und den entsprechenden Jahrgangsstufen de r Gesamtschulen - 1 l 5l 

(2) Ämter der Lehrkräfte der Besoldungsgruppe A 12 der Anlage 5 (Künftig wegfallende (kw) 
Ämter): 

1. Lehrerin, Lehrer - an allgemeinbi ldenden Schulen, soweit nicht anderweitig eingereiht - 1l 

2. Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe bei entsprechender 
Verwendung - 1 l 

3. Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt der Sekundarstufe I bei entsprechender 
Verwendung - 1l 2l 3) 

4. Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt der Primarstufe und die Sekundarstufe 
I bei entsprechender Verwendung - 1 l 3) 

5. Lehrerin, Lehrer - mit der Befähigung für das Lehramt für die Sekundarstufe l und die 
Sekundarstufe II bei entsprechender Verwendung - 1) 3) 4) 
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Ste Ue nzulage n und andere Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

Anhang 2 

(zu Artikel 2) 

nach Fußnote 5 zur Besoldungsgruppe A 9 

nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 
nach Fußnote 7 zur Besoldungsgruppe A 13 kw 
nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 14 kw 
nach Fußnote I zur Besoldungsgruppe C2 kw 
nach Fußnote 2 zur Besoldungsgruppe 82 

nach Fußnote 1 zur Besoldungsgruppe 83 

nach 8 49 oder 8 50 oder 8 51 
Die Zulage beträQ:t nach einer Dienstzeit 
von einem Jahr in den 8esoldungsQ:Tunnen 

bis A 6 
A 7 und A 8 und für Anwärter 
ab A 9 

von zwei Jahren in den 8esoldungsQ:Tuooen 
bis A 6 
A 7 und A 8 und für Anwärter 
ab A 9 

nach 6 52 
Die Zulage beträgt 

in der Laufbahngrunne 1 mit dem zweiten Einstiegsamt 
bis A 6 
A 7 und A 8 
ab A 9 

in der Laufbahngruppe 2 mit dem ersten Einstiegsamt 

nach 6 53 Abs. 1 
Nummer 1 
Die Zulage beträQ:t in den 8esoldungsgrunnen 

bis A 6 
A 7 und A 8 
ab A 9 

Nummer 2 
Die Zulage beträQ:t in den Besoldungsgruooen 

bis A 6 
A 7 und A 8 
ab A 9 

in den 

Anlage 15 
Gültig ab 1. Dezember 2022 

8 Prozent des 
Endgrundgehaltes der 
Besoldungsgruppe A 9 

78,6 1 
18,35 
48,45 

106,93 
117,92 

117,92 

66,87 
66,08 
6528 

133.75 
132J6 
130,56 

17,9( 
17,69 
17A8 
39,3 1 

386,54 
381,94 
377,33 

30923 
305,54 
301,86 
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nach S 55 Abs. l Nummer 1 
in voller Höhe 
in Höhe von 2/3 

nach & 55 Abs. 1 Nummer 2 

nach & 55 Abs. l Nummer 3 

noch Anhang 2 

(zu Artikel 2) 

Die Zulage beträgt in den Besoldungsgrunnen 
A 13 
A 14 

nach & 55 Abs. 1 Nwnrner 4 
a)als Fachkraft 
b)als Leiterin oder Leiter 

nach & 56 Nummer 1 
Die Zulage beträgt in den Besoldungsgruooen 

A6 
A 7 und A 8 
A9 
abA 10 

nach~ 56 Nummer 2 
bis A 6 
A 7 und A 8 
ab A 9 

nach & 56 Nummer 3 

nach & 63 

nach & 64 
Die Zulage beträgt bei gleichzeitiger Ausübung eines Amts in 
R 1 
R2 

nach & 67 

noch Anlage 15 
Gültig ab 1. Dezember 2022 

153.75 
102.50 

93.17 

21 75 
57.42 

153.75 
256,25 

161 ,0{ 
159,14 
157,23 
196,52 

40,27 
39,79 
39,31 

129,09 

266,5( 

210,68 
235,83 

102,2{ 
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Anhang 3 

(zu Artikel 6 Nummer 13) 

Anlage 1 (Gültig ab dem 1. Juli 2023) 

Unfallausgleich nach § 41 Absatz 1: 

Der Unfa llausgle ich beträgt be i e inem Grad der Schädigungsfo lgen von: 

30 169 Euro, 

40 229 Euro, 

50 341 Euro, 

60 425 Euro, 

70 583 Euro, 

80 695 Euro, 

90 836 Euro, 

100 930 Euro. 

Die vorstehenden Vomhundertsätze stellen Durchschnittssätze dar; e in um fünf geringe rer Grad 
der Schädigungsfolgen wird vom höheren Zehnergrad mit umfass t. 

- GV. NRW. 2023 S. 317 
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